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SCHREIBEN [ VON AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG] AN [ SCHULT-
HEISS UND RAT VON] LUZERN

"Was unns von . . . [Landarmann und Landrat ] lobl . Orths Schweitz gesterigs tags



schrifftlich durah ein eignen leüffers Podt eingelanget , das haben Jhr [ als

Vorort] . . . us mitkhommendeyi Copien zue ersehen , deren 4 an unnser Orth , als

an die Statt und iede der 3 Gmeinden [Aegeri , Menzingen und Baar ] eine behen-

diget worden , alle mutatis mutandis gleicheyi Jymhalts . Undt weileyi dis eiy%

beginnen , so schnuergradt wider unnsres Orths Regementsformb und libell [ von

1604 ] gerichtet , undt bey solchem verfahren leichtlich einen uffstandt zwü-

schendt unns und unnserm Gemeinen Burger undt Landtman erweckhen möchte , also

haben wir Eüch . . . hiervor auch parte zue geben undt darüber Jhres hochweise

Einrathen einzueholen . . . nothwendig erachtet , worfür wir dan Sye freündteidg

ersuechen thuendt.

Jndessen aber haben wir heüt durch ein Expressleüfferspodten unseren Eidtgen.

voyi Schweitz unsere hierüber abgefaste wohlmeinwig schrifftlicheyi überseyidt,

undt Jhnen Jhr begehren rundt abgeschlagen , mit anerbiedteyi , wofehm Sie us-

sert dem [ eidg . ] Defensional ^ , welches wir bey der iüngst gemachten Verbesse¬

rung bewendt verplieben lassen undt darwider nichts erkennen können , etwas

ayizuebringeyi hetten , werdeyi wir Jhyieyi nach wiseren Gewoyiheiten vor Statt wtdt

Ambth [ s - Rat ] freündteidg . audienz ertheilen . Beynebendt dan wolten wir Eüch

. . . gebetten . . . haben den beiden . . . Orthen Uri undt Underwalden als nechst

gelegnen hier von auch wohlmeinliche Communication ze thuen , so wir in der-

glichen und andern Zuetragenheiten zue erwidern genaigt sindt " .

1 ) s . EA VI 1, 1033 a , 1034 b , c

Kopie , von Landschreiber Niklaus Andermatt AH 47 , 184
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